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ZUSAMMENFASSUNG

Die Geschäftstätigkeit großer multinationaler Unternehmensgruppen erstreckt sich 
wegen der fortschreitenden Globalisierung häufig über mehrere Volkswirtschaften. 
Sie ist durch komplexe Strukturen geprägt, sodass ihre korrekte statistische Erfassung 
eine Herausforderung darstellt. Doppelte oder Fehlerfassungen gilt es zu vermeiden, 
denn sie können die Aussagekraft der abgeleiteten makroökonomischen Größen, 
wie des Bruttonationaleinkommens (BNE), beeinträchtigen. Der Artikel erläutert, wie 
die Risiken der Globalisierung auf die Berechnung des Bruttonationaleinkommens 
im Rahmen eines BNE-Vorbehalts geprüft wurden, welche Ergebnisse erzielt werden 
konnten und welche Lösungsansätze Deutschland hierbei verfolgt.

 Keywords: globalisation – EU own resources – national accounts –  
GNI reservation – Large Cases Unit

ABSTRACT

With increasing globalisation, the business activities of large multinational enterprise 
groups often span several national economies. Given their complex structures, the cor
rect statistical recording of these activities poses a considerable challenge. Double 
counting and incorrect coverage must be avoided, as this can affect the validity of de
rived macroeconomic indicators, such as the gross national income (GNI). The article 
explains how the risks of globalisation for the calculation of the gross national income 
were examined in the context of a GNI reservation, what results were achieved and 
which approaches Germany takes in this connection.
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1

Einleitung

Die internationale Verflechtung von unternehmerischer 
Tätigkeit und die damit einhergehenden volkswirtschaft-
lichen Auswirkungen sind zentrale Aspekte der Globa-
lisierung. Dazu gehören unter anderem die Verlage-
rung der Produktion ins Ausland sowie die Ausweitung 
von Lieferketten und der damit verbundene Anstieg 
des Handelsvolumens und der grenzüberschreitenden 
Kapitalflüsse. In einer globalisierten Wirtschaft spielen 
multinationale Unternehmensgruppen (englisch Multi-
national Enterprise Groups – MNE) eine wichtige Rolle. 
Das sind häufig Konzerne mit hohen Umsätzen oder 
Vermögenswerten, die über eine Vielzahl von Tochter-
unternehmen in mehreren Ländern vertreten sind. Durch 
ihre Größe können unternehmerische Entscheidungen 
einzelner multinationaler Unternehmensgruppen, wie 
Umstrukturierungen oder grenzüberschreitende Kapi-
talverschiebungen, einen messbaren Einfluss haben 
– beispielsweise auf die Höhe der gesamtwirtschaft-
lichen Investitionen oder die Wertschöpfung bestimmter 
Wirtschaftszweige (Dunning/Lundan, 2008). Zugleich er- 
schwert ihre komplexe Unternehmensstruktur und multi- 
nationale Verflechtung eine korrekte statistische Erfas-
sung und stellt die Ermittlung makroökonomischer Indi-
katoren wie des Bruttoinlandsprodukts (BIP) und des 
Bruttonationaleinkommens (BNE) vor Herausforderun-
gen (Sturgeon, 2013; Stapel-Weber/Verrinder, 2016; 
Allafi und andere, 2017; Ahlborn und andere, 2021). 

Das Bruttoinlandsprodukt misst die wirtschaftliche Leis-
tung einer Volkswirtschaft innerhalb des Wirtschafts-
gebiets in einer Periode und dient in erster Linie der 
Konjunkturbeobachtung. Daneben werden über das 
Bruttonationaleinkommen alle Einkommen erfasst, die 
den gebietsansässigen Einheiten, also Personen oder 
Unternehmen, aus dem In- und Ausland zufließen. Es 
ist insbesondere aus europäischer Sicht eine wichtige 
Größe der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen 
(VGR), da es als eine maßgebliche Grundlage für Zah-
lungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) 
an den Haushalt der EU genutzt wird und die Haushalts-
obergrenze der EU bestimmt. | 1 Wie für alle Kenngrößen 

 1 Die rechtliche Grundlage bildet der Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV).

der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen gelten 
auch für die Berechnung des Bruttonationaleinkom-
mens rechtsverbindliche methodische Vorgaben, fest-
gelegt durch das Europäische System Volkswirtschaft-
licher Gesamtrechnungen (ESVG) 2010. Ihre Einhaltung 
ist Gegenstand regelmäßiger Überprüfungen durch die 
EU-Kommission, um eine zwischen den Mitgliedstaaten 
vergleichbare Qualität der Ergebnisse zu gewährleisten 
(Spies und andere, 2020). Schließlich gibt es regelmä-
ßige Überarbeitungen der Regelwerke (zum aktuellen 
Überarbeitungszyklus siehe UNSD, 2022).

Die Herausforderungen für die amtliche Statistik durch 
Globalisierungsaktivitäten von multinationalen Unter-
nehmensgruppen sind zunehmend in den Fokus des 
Europäischen Statistischen Systems (ESS) gerückt. So 
wurden in den letzten Jahren verschiedene Initiativen 
auf den Weg gebracht, um die adäquate und EU-weit 
harmonisierte Abbildung von Globalisierungsphänome-
nen in der amtlichen Statistik zu gewährleisten. Dazu 
zählen etwa das EuroGroup Register, European Profiling, 
Early Warning System, European Network of Multinatio-
nal Enterprise Groups Coordinators sowie die Arbeit an 
Asymmetrien im Außenhandel und bei ausländischen 
Direktinvestitionen (DGINS, 2019; Europäische Kommis-
sion, 2020). 

Als eine weitere Maßnahme sprach das Statistische Amt 
der Europäischen Union (Eurostat) im Zuge der regelmä-
ßigen Überprüfung des Bruttonationaleinkommens den 
Mitgliedstaaten im April 2020 einen länderübergreifen-
den Vorbehalt zur Globalisierung aus. Damit wurden alle 
Mitgliedstaaten verpflichtet, die ESVG-konforme Ver-
buchung ausgewählter globalisierungsrelevanter The-
men in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen 
anhand von Einzelfallanalysen ausgewählter multinatio-
naler Unternehmensgruppen zu prüfen. Dieser Artikel 
fasst die Bearbeitung des Vorbehalts zusammen und 
stellt zudem dar, wie die amtliche Statistik in Deutsch-
land den Herausforderungen durch die Globalisierung 
insgesamt begegnet.
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Europäische Überwachung 
der BNE-Berechnungen

2.1 Eigenmittel des EU-Haushalts

Die EU deckt ihre Ausgaben hauptsächlich über ver-
schiedene Arten von Eigenmitteln, die ihre Mitgliedstaa-
ten zahlen. Diese müssen so bemessen sein, dass der 
Haushalt ausgeglichen ist, denn ein Defizit ist gemäß 
den EU-Verträgen grundsätzlich nicht zulässig. Eigenmit-
tel sind zunächst Einfuhrzölle in den gemeinschaftlichen 
Binnenmarkt, ein Anteil der Mehrwertsteuereinnahmen 
der Mitgliedstaaten und die seit dem Jahr 2021 neu ein-
geführte Abgabe auf nicht recycelten Plastikabfall. Die 
vierte Eigenmittelquelle wird als einheitlicher Prozent-
satz der Bruttonationaleinkommen der Mitgliedstaaten 
berechnet. Diese BNE-Eigenmittel decken den verblei-
benden Teil der Ausgaben ab, nachdem die anderen 
Eigenmittelquellen berücksichtigt worden sind. Entspre-
chend ist der Abrufsatz auf das Bruttonationaleinkom-
men jährlich variabel, je nach Größe der Finanzierungs-
lücke. Über die Jahre hat diese Eigenmittelquelle immer 
mehr an Bedeutung gewonnen, im Jahr 2021 betrug ihr 
Anteil rund 63 % an den Gesamteinnahmen der EU. | 2 
 Grafik 1

Die Gesamthöhe des EU-Haushalts ist gedeckelt. Im 
Mehrjährigen Finanzrahmen 2021 bis 2027 (Beschluss 
2020/2053) dürfen die jährlichen Mittel, die der EU für 
Zahlungen zur Verfügung stehen, einen Betrag in Höhe 
von 1,4 % der Summe des Bruttonationaleinkommens 
aller Mitgliedstaaten nicht übersteigen. | 3 Damit wird 
einer übermäßigen Abgabenbelastung der Mitgliedstaa-
ten entgegengewirkt. Die Koppelung an das Bruttonatio-
naleinkommen ermöglicht der EU gleichzeitig, an der 
wirtschaftlichen Entwicklung ihrer Mitgliedstaaten zu 

 2 Zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der COVID-19-Krise 
wurde im Mehrjährigen Finanzrahmen 2021 bis 2027 ein Euro-
päischer Aufbauplan (NextGenerationEU) budgetiert, für dessen 
Finanzierung die EU zur gemeinschaftlichen Kreditaufnahme an den 
Finanzmärkten ermächtigt wurde. Wegen ihres kurzfristigen Charak-
ters wurde diese Einnahmequelle hier außer Acht gelassen (Europäi-
sche Kommission, 2023). 

 3 Um die Rückzahlung der Verbindlichkeiten aus dem Aufbauinstrument 
NextGenerationEU auch langfristig gewährleisten zu können, ist die 
Eigenmittelobergrenze nur für diesen Zweck und zeitlich begrenzt um 
0,6 Prozentpunkte angehoben worden. 

partizipieren und die finanziellen Spielräume gegebe-
nenfalls zu erweitern. 

2.2 Überwachung der BNE-Berechnungen

Die hohe Bedeutung des Bruttonationaleinkommens 
für die Finanzierung der EU begründet die rechtliche 
Verpflichtung der EU-Kommission, die Qualität der BNE-
Berechnungen in den Mitgliedstaaten hinsichtlich der 
verwendeten Methoden und Quellen laufend zu über-
wachen (Verordnung (EU) 2019/516). Mit der opera-
tiven Umsetzung der Kontrollen ist Eurostat betraut. 
Da die BNE-Eigenmittel als ausgleichendes Element 
des EU-Budgets fungieren, haben alle Revisionen des 
Brutto nationaleinkommens und eine damit verbundene 
Änderung des Beitrags eines Mitgliedstaates immer 
auch Auswirkungen auf die Beiträge der anderen. Im 
Sinne der Planbarkeit sind daher Revisionen der BNE-
Eigenmittel aufgrund aktualisierter Daten höchstens für 
vier zurückliegende Jahre zulässig. Der Revisionszeit-
raum verlängert sich nur, wenn Eurostat einen Vorbe-
halt bezüglich der Daten ausspricht. Ein Vorbehalt zeigt 
an, dass bei bestimmten Aspekten der Berechnungen 
ein potenzieller Verbesserungsbedarf besteht und die 
Daten als vorläufig anzusehen sind, bis die Bedenken 
ausgeräumt werden können. Die Mitgliedstaaten sind in 
diesem Fall innerhalb einer gesetzten Frist verpflichtet, 
Verbesserungen umzusetzen oder nachzuweisen, dass 
alle Berechnungen konform zu den verbindlichen Vorga-
ben durchgeführt werden. Die hier behandelte Untersu-
chung von Globalisierungseffekten bei der Berechnung 
des Bruttonationaleinkommens ist Gegenstand eines 
solchen Vorbehalts, den Eurostat im Jahr 2020 bezüg-
lich der Daten aller Mitgliedstaaten ausgesprochen hat. 

2023 - 079
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Der Prüfprozess der BNE-Berechnungen besteht aus 
einem jährlichen Verfahren und einem sich über meh-
rere Jahre spannenden Prüfzyklus. Die jährlich zum 
1. Oktober eingehenden BNE-Daten werden von Euro-
stat auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft und 
zur Feststellung der Eigenmittel freigegeben. In diesem 
Teilprozess werden gegebenenfalls vorhandene gering-
fügige Unstimmigkeiten von den Mitgliedstaaten kurz-
fristig berichtigt, sodass es zumeist nicht notwendig ist, 
Vorbehalte auszusprechen.

Erst bei einer tiefgreifenden und umfassenden Analyse 
der Methodik, wie sie in der mehrjährigen Überprüfung, 
den sogenannten Prüfzyklen, stattfindet, werden Vor-
behalte durch Eurostat ausgesprochen, um strukturelle 
Verbesserungen der Berechnungen herbeizuführen. 
Neben der länderspezifischen Prüfung führt Eurostat 
länderübergreifende Quervergleiche durch. Dabei kön-
nen sich Aspekte zeigen, die in allen Mitgliedstaaten 
methodische Anpassungen erfordern. 

Im vergangenen Prüfzyklus, der sich über die Jahre 
2016 bis 2019 erstreckte, hat Eurostat im länderüber-
greifenden Quervergleich fünf problematische Bereiche 
identifiziert und alle Mitgliedstaaten aufgefordert, die 
entsprechenden Methoden und Quellen zu prüfen und 
bei Bedarf anzupassen. Diese länderübergreifenden 
Vorbehalte werden aufgehoben, wenn jeder Mitglied-
staat entsprechende Korrekturen vorgenommen hat 
oder nachweisen kann, dass der betreffende Aspekt 
die festgelegte Schwelle von 0,1 % des Bruttonational-
einkommens nicht überschreitet und somit quantitativ 
unbedeutend ist. 

Die länderübergreifenden Vorbehalte aus dem Prüfzyk-
lus 2016 bis 2019 betrafen folgende Bereiche:

> spezielle Berechnungsaspekte der reinvestierten 
Gewinne aus ausländischen Direktinvestitionen, 

> die hinreichende Erfassung von entgangener Umsatz-
steuer durch betrügerische Scheingeschäfte, 

> die ESVG-konforme Buchung von Tagegeldern bei 
Dienstreisen,

> die vollständige Berücksichtigung von Handelsspan-
nen auf Finanztransaktionen und nicht zuletzt 

> die Erfassung von Globalisierungseffekten im Brutto-
nationaleinkommen.

Mit diesem letzten Punkt befasst sich das folgende Kapi-
tel 3 ausführlich. 

3

BNE-Vorbehalt zur Globalisierung

Um den BNE-Vorbehalt zur Globalisierung zu bearbei-
ten, wurde auf die bereits bestehenden Arbeitsabläufe 
der 2020 im Statistischen Bundesamt neu eingerichte-
ten Large Cases Unit (Ahlborn und andere, 2021; Hör-
ner und andere, 2022) zurückgegriffen. Die Large Cases 
Unit (LCU) beobachtet und analysiert große und für die 
Kennzahlen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnun-
gen besonders relevante multinationale Unternehmens-
gruppen hinsichtlich der konsistenten und kohärenten 
Erfassung ihrer Struktur und ihrer wirtschaftlichen Akti-
vität in der amtlichen Statistik. Ziel ist, beispielsweise 
Veränderungen frühzeitig zu erkennen und sicherzu-
stellen, dass diese in den Wirtschaftsstatistiken, die 
den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen zugrunde 
liegen, korrekt dargestellt werden. Indem die Bearbei-
tung des Vorbehalts in die Arbeitsabläufe der Large 
Cases Unit integriert wurde war es möglich, bestehende 
Strukturen hinsichtlich verfügbarer Daten, entwickelter 
Analyse methoden und Erfahrungen aus Kontakten zu 
Unternehmensgruppen zu nutzen. 

Für die Analysen des Vorbehalts waren insbesondere 
Angaben des statistischen Unternehmensregisters und 
der Wirtschafts- und Außenhandelsstatistiken von 
großem Interesse. Zusätzlich war es im Rahmen einer 
Kooperation mit der Deutschen Bundesbank möglich, 
ausgewählte Kennziffern der Zahlungsbilanzstatistik für 
die Analysen zu verwenden. Daten des Stifterverban-
des für die Deutsche Wissenschaft zu Forschung und 
Entwicklung sowie Daten aus dem europäischen Mikro-
datenaustausch mit anderen Mitgliedstaaten im Rah-
men des Vorbehalts ergänzten zudem die Datenbasis.

Risikobasierte Fallauswahl

Anhand von Auswahlkriterien, die Risiken für globali-
sierungsbedingte Verzerrungen in den Berechnungen 
der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen abdeck-
ten, erfolgte eine quantitativ gestützte Auswahl von 
Unternehmensgruppen. In einem ersten Schritt wurde 
auf Basis von drei definierten Ausschlusskriterien eine 
Vorauswahl an multinationalen Unternehmensgruppen 
vorgenommen, die grundsätzlich für die Analyse im 
Rahmen des Vorbehalts infrage kamen. Das erste Krite-
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rium bezog sich auf die quantitative Bedeutsamkeit und 
schloss multinationale Unternehmensgruppen aus, die 
mit ihren insgesamt zugehörigen deutschen Einheiten 
eine Bruttowertschöpfung unterhalb eines Schwellen-
werts von 0,1 % des Bruttonationaleinkommens von 
Deutschland aufwiesen. Für die Erfüllung des zweiten 
und dritten Kriteriums musste das weltweite Gruppen-
oberhaupt einer Gruppe in Deutschland sitzen und es 
musste sich um eine nicht staatliche Unternehmens-
gruppe handeln. Durch Anwendung der drei Ausschluss-
kriterien war es im ersten Schritt möglich, 20 relevante 
multinationale Unternehmensgruppen zu identifizieren.

Zur näheren Eingrenzung wurden weitere Risikokriterien 
herangezogen, die globalisierungsrelevante Aktivitäten 
abdeckten, welche den Wechsel des wirtschaftlichen 
Eigentums an produzierten oder gehandelten Gütern 
betreffen. Der Übergang des wirtschaftlichen Eigentums 
– und nicht etwa der Zeitpunkt der Zahlung des Kauf-
preises – ist bedeutsam für die Definition von Trans-
aktionen in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen 
und der Zahlungsbilanzstatistik. Ihre statistische Erfas-
sung kann durch die globalen Verflechtungen von multi-
nationalen Unternehmensgruppen verzerrt sein. Hierzu 
zählen beispielsweise Transaktionen in Verbindung mit 
Forschung und Entwicklung sowie Rechten an geistigem 
Eigentum, grenzüberschreitende Lohnveredelungsaktivi-

täten, Produktion im Ausland und Transithandelsaktivitä-
ten (Allafi und andere, 2017; Ahlborn und andere, 2021). 

Der Auswahlprozess mündete darin, vier multinationale 
Unternehmensgruppen festzulegen, die für eine tief-
greifende Analyse vorgesehen wurden. Diese vier aus-
gewählten multinationalen Unternehmensgruppen hat 
Deutschland federführend (als sogenanntes Lead Coun-
try) untersucht; sie umfassten rund 500 einzelne recht-
liche Einheiten. Zusätzlich hat jeder Mitgliedstaat zur 
Unterstützung der eigenen Analysen andere Mitglied-
staaten als Partnerländer (Partner Country) identifiziert. 
Die Unterstützung als Partnerland umfasste sowohl 
die Bereitstellung von Einzeldaten als auch die Beant-
wortung von konkreten Rückfragen zu den Aktivitäten 
einer multinationalen Unternehmensgruppe im jewei-
ligen Mitgliedstaat. Hierfür wurden für die vier multi-
nationalen Unternehmensgruppen, für die Deutschland 
federführend agiert, die größten grenzüberschreitenden 
Ströme sowie die Anzahl der assoziierten und im Aus-
land sitzenden rechtlichen Einheiten ausgewertet und 
so die aus deutscher Sicht jeweils vier wichtigsten Part-
nerländer identifiziert. Dass Deutschland für die Analyse 
von insgesamt 36 multinationalen Unternehmensgrup-
pen von 21 anderen Mitgliedstaaten als Partnerland 
benannt wurde, zeigt die starke wirtschaftliche Verflech-
tung Deutschlands im europäischen Ausland.  Grafik 2

Grafik 2
Deutschland als federführendes oder Partnerland
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Die im Rahmen des BNE-Vorbehalts zur Globalisierung 
definierten Vorgaben umfassten fünf detaillierte Prüf-
aspekte, die Eurostat als globalisierungsrelevant identi-
fiziert hat und die die jeweiligen Mitgliedstaaten anhand 
der ausgewählten multinationalen Unternehmensgrup-
pen beispielhaft prüfen sollten. Im Folgenden wird auf 
ausgewählte Analysegegenstände von drei Prüfaspek-
ten ausführlich eingegangen. | 4

Prüfaspekt 1: Fehlende oder doppelt 
erfasste Einheiten, Behandlung von 
Zweigniederlassungen und Zweck-
gesellschaften

Für die korrekte statistische Erfassung von multinatio-
nalen Unternehmensgruppen ist die korrekte Abbildung 
ihrer Struktur und somit aller assoziierten Einheiten 
in der amtlichen Statistik zentral. Sie wurde daher als 
bedeutender Prüfaspekt im Rahmen des Vorbehalts 
benannt. Multinationale Unternehmensgruppen ver-
ändern häufig ihre unternehmerischen Tätigkeiten, 
indem sie beispielsweise Umstrukturierungen vollzie-
hen, neue Unternehmensteile erwerben oder bisherige 
Unternehmensteile abstoßen. Um eine von mehreren 
Mitgliedstaaten doppelte oder fehlende statistische 
Erfassung einzelner Einheiten auszuschließen, wurden 
bei den Analysen solche Veränderungen in den ausge-
wählten multinationalen Unternehmensgruppen hin-
sichtlich einer im Zeitverlauf konsistenten Erfassung 
in der amt lichen Statistik geprüft. Hierbei wurde die 
Erfassung einer multinationalen Unternehmensgruppe 
im deutschen statistischen Unternehmensregister mit 
Registerauszügen benannter Partnerländer sowie mit 
öffent lichen Quellen verglichen und größere Geschäfts-
vorfälle wie Umstrukturierungen oder Fusionen und 
Übernahmen aus den letzten Jahren hinsichtlich ihrer 
korrekten Erfassung geprüft. Die Prüfungen haben erge-
ben, dass die amtliche Statistik die Struktur der vier 
ausgewählten multinationalen Unternehmensgruppen 
bis auf wenige vernachlässigbare Unstimmigkeiten kor-
rekt erfasst hat.

Hinzu kommt, dass multinationale Unternehmensgrup-
pen mitunter Möglichkeiten nutzen, finanzielle oder 

 4 Neben den vorgestellten Prüfaspekten wurden die „Buchung und 
Bewertung gruppeninterner Transaktionen“ sowie „Grenzüberschrei-
tende Ströme von Vermögenseinkommen“ untersucht.

steuerliche Risiken auszulagern, indem sie sogenannte 
Zweckgesellschaften (englisch: SPE – special purpose 
entity) im Ausland gründen (UNECE, 2015; Allafi und 
andere, 2017). Für die amtliche Statistik ist die korrekte 
Erfassung dieser Zweckgesellschaften eine besondere 
Herausforderung, da die physische Präsenz solcher 
Gesellschaften typischerweise kaum über die eines 
Briefkastens hinausgeht (ESVG 2010, Ziffer 2.18). So 
verfügen sie in der Regel weder über Angestellte noch 
über physisches Anlagevermögen (zum Beispiel für die 
Produktion) im ansässigen Land. Häufig unterliegen sie 
damit keinen statistischen Meldepflichten, obwohl sol-
che Zweckgesellschaften beträchtliche Umsätze gene-
rieren können. Im Zuge der Prüfungen wurden für die 
von Deutschland federführend geführten Fälle entspre-
chende Zweckgesellschaften im Ausland identifiziert. 
Im Anschluss wurde dann bei den mit diesen Einheiten 
zusammenhängenden Transaktionen geprüft, ob diese 
in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen der 
betroffenen Mitgliedstaaten korrekt zugeordnet waren. 
Für die Identifikation solcher Zweckgesellschaften im 
Rahmen der Analysen war neben dem Datenaustausch 
ein enger direkter Austausch mit den ausgewählten Part-
nerländern erforderlich. 

Die Untersuchungen ergaben, dass bei einer multinatio-
nalen Unternehmensgruppe Auffälligkeiten bezüglich 
der Klassifizierung von Zweckgesellschaften bestehen. 
Die multinationale Unternehmensgruppe verfügt über 
Einheiten mit Sitz im Ausland, die von den dortigen 
nationalen Statistikämtern als Zweckgesellschaft(en) 
eingestuft wurden. Die Arbeiten im Zuge des Vorbehalts 
sowie ein direkter Kontakt zum deutschen Gruppen-
oberhaupt der multinationalen Unternehmensgruppe 
zeigten jedoch, dass die Einheiten sowohl über Anlage-
vermögen als auch über Beschäftigte verfügen. Damit 
erfüllen sie nach ESVG 2010 nicht die Kriterien einer 
Zweckgesellschaft. Die Einordung dieser Einheiten als 
Zweckgesellschaften und die damit verbundene nicht 
vorhandene Erfassung des Anlagevermögens dieser 
Einheiten von den ausländischen nationalen Statistik-
ämtern führte zu bilateralen Asymmetrien. So wurden 
weder das Anlagevermögen in der Vermögensrechnung 
noch die Käufe von neuen Anlagegütern als Brutto-
anlageinvestitionen im Bruttoinlandsprodukt dieser 
Länder erfasst. Da die Einheiten ihren Sitz im Ausland 
hatten, waren das Anlagevermögen und die Investitio-
nen der Einheiten auch nicht in den deutschen Volkswirt-
schaftlichen Gesamtrechnungen erfasst. Des Weiteren 
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waren die Spiegelvergleiche der Außenhandelsstatistik 
gestört: Die Vermögensgüter, um die es ging, wurden 
aus einem dritten Land exportiert, aber bei keinem 
anderen Land als Import gebucht. Da die betroffenen 
Anlagegüter mit hohem Wert einen erheblichen Einfluss 
auf den entsprechenden Wirtschaftszweig hatten, wird 
diese Fragestellung weiter untersucht. Zudem wird eine 
Bewertung des Sachverhaltes durch Eurostat im Rahmen 
des Vorbehalts zur Globalisierung erwartet. Ziel ist, die 
Erfassung der Anlagegüter zur nächsten Generalrevision 
2024 europäisch zu harmonisieren. 

Prüfaspekt 2: Anwendung des Prinzips 
des wirtschaftlichen Eigentums zur 
Buchung der Produktion von Waren 
und Dienstleistungen

Ein Grundsatz des ESVG 2010 ist das Prinzip des wirt-
schaftlichen Eigentums. Der Kauf und Verkauf von 
Gütern wird in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrech-
nungen dann nachgewiesen, wenn das wirtschaftliche 
Eigentum, also alle mit dem Gut verbundenen Chancen 
und Risiken, an den neuen Eigentümer übergeht (ESVG 
2010, Ziffer 1.90; Eurostat, 2014). Die Anwendung des 
Grundsatzes des wirtschaftlichen Eigentums ist beson-
ders schwierig bei grenzüberschreitenden Transaktio-
nen, bei denen keine physischen Warenströme stattfin-
den, der physische Warenstrom nicht mit dem Wechsel 
des wirtschaftlichen Eigentums einhergeht oder recht-
liches und wirtschaftliches Eigentum auseinanderfallen 
(Braakmann/Goldhammer, 2016; Allafi und andere, 
2017). Das ist beispielsweise bei Lohnveredelung, Tran-
sithandel oder Leasingvereinbarungen der Fall. Diese 
Aspekte wurden daher genauer untersucht. Im Folgen-
den wird beispielhaft die Problematik in Bezug zum 
grenzüberschreitenden Leasing genauer erläutert. 

Bei Leasingverträgen hängt der wirtschaftliche Eigen-
tümer nach ESVG 2010 in der Regel von der Art des 
gewählten Leasingmodells ab. Hier wird zwischen Ope-
rating-Leasing und Finanzierungsleasing unterschieden. 
In leasingintensiven Branchen mit besonders hochwer-
tigen Leasinggegenständen ist es wichtig, das vorlie-
gende Leasingmodell korrekt zu identifizieren, um den 
Übergang des wirtschaftlichen Eigentums beziehungs-
weise den wirtschaftlichen Eigentümer in den Volkswirt-
schaftlichen Gesamtrechnungen korrekt zu erfassen. 

Die beiden Leasingmodelle unterscheiden sich unter 
anderem hinsichtlich der Wartungskonditionen des ge -
leasten Gutes, der zeitlichen Vertragsdauer oder der 
Rückgabe- beziehungsweise Kaufoptionen am Ende 
des Vertrages. In der Regel ist im Fall von Operating-
Leasing der Leasinggeber sowohl rechtlicher als auch 
wirtschaftlicher Eigentümer des Leasing-Objekts (ESVG 
2010, Ziffer 15.04). Die im Rahmen des Operating-
Leasings geleisteten Zahlungen vom Leasingnehmer 
an den Leasinggeber werden als Mietentgelt betrachtet 
und als Dienstleistungsentgelt gebucht. Dagegen wird 
beim Finanzierungsleasing das wirtschaftliche Eigen-
tum am Leasinggut in der Regel auf den Leasingneh-
mer übertragen. Das Finanzierungsleasing wird in den 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen als Kredit 
ausgewiesen, für welchen der Leasingnehmer Tilgungs-
zahlungen und Zinsen an den Leasinggeber aufbringt 
(ESVG 2010, Ziffer 15.04). Im Einzelfall können weitere 
Entscheidungs kriterien zur Festlegung des wirtschaft-
lichen Eigentümers, zum Beispiel die Haftungsfrage bei 
einem Totalverlust des Leasinggutes (Eurostat, 2020), 
herangezogen werden. Im Zusammenhang mit hochwer-
tigen Leasinggegenständen haben multinationale Unter-
nehmensgruppen zudem finanzielle oder steuerliche 
Anreize, die Finanzierung des geleasten Gegenstandes 
ins Ausland zu verlagern. Dies erfolgt zum Beispiel mit 
der Gründung einer Zweckgesellschaft als Leasinggeber 
oder mit der Finanzierung des geleasten Gegenstandes 
über mehrere Banken (Eurostat, 2020).

Im Rahmen des BNE-Vorbehalts zur Globalisierung 
wurde bei den vier multinationalen Unternehmensgrup-
pen die konsistente Buchung bedeutender, ausgewähl-
ter Leasingmodelle geprüft, um Asymmetrien zwischen 
den Mitgliedstaaten auszuschließen. Im Zuge der unter 
Prüfaspekt 1 beschriebenen multinationalen Unter-
nehmensgruppe, bei der eine europäische Datenlücke 
bezüglich der Zuordnung des Anlagevermögens von 
ausländischen Einheiten mit anderen europäischen Mit-
gliedstaaten festgestellt wurde, spielte die Art des Lea-
sings eine zusätzliche Rolle. Die Einheiten im Ausland, 
die zu der deutschen multinationalen Unternehmens-
gruppe gehören, verleasen die hochwertigen, gekauften 
Anlagegüter an deutsche Einheiten der betreffenden 
multinationalen Unternehmensgruppe. Die Leasingart 
gibt Hinweise darauf, wem das Anlagegut zuzuordnen 
ist – dem Leasinggeber oder -nehmer. Da es sich bei 
dem verwendeten Leasingmodell um Operating-Leasing 
handelte, stützte auch dies den deutschen Ansatz, die 
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Käufe/Importe der Leasinggüter den Ländern zuzuord-
nen, in denen diese ausländischen Einheiten mit ihren 
Leasingaktivitäten ihren Sitz haben. Das Leasing modell 
wurde in einem direkten Kontakt zum deutschen Grup-
penoberhaupt der multinationalen Unternehmens-
gruppe verifiziert. Deutschland bucht entsprechende 
Leasingzahlungen (Importe von Leasingleistungen) an 
das Ausland. Jedoch wurde festgestellt, dass die betrof-
fenen anderen Mitgliedstaaten keine spiegelbildlichen 
Leasingexporte erfassen.  

Prüfaspekt 3: Anwendung des Prinzips 
des wirtschaftlichen Eigentums auf Güter 
des geistigen Eigentums

Für einen weiteren Prüfaspekt sollte die Anwendung 
des Prinzips des wirtschaftlichen Eigentums im Fall von 
Transaktionen in Verbindung mit geistigem Eigentum 
geprüft werden. Unter diesem Begriff sind gemäß ESVG 
2010 beispielsweise Lizenzen, Patente, Urheberrechte 
oder Software zu fassen. Das sind Güter von sehr hohem 
wirtschaftlichem Wert, die aufgrund ihres immateriellen 
Charakters grenzüberschreitend leicht zu transferieren 
sind. Dabei bestehen für die multinationalen Unter-
nehmensgruppen Anreize, diese Vermögensgüter aus 
steuerlichen oder operativen Gründen innerhalb des 
Konzerns über Ländergrenzen hinweg zu verschieben. 
Diese Transaktionen statistisch zu detektieren bedarf 
einer genauen Analyse (UNECE, 2015; Allafi und andere, 
2017; Ahlborn und andere, 2021).

Für die Zuordnung von wirtschaftlichem Eigentum an 
geistigem Eigentum kommen insbesondere drei Akteure 
in Betracht (UNECE, 2015). Erstens kann die Mutter-
gesellschaft einer Unternehmensgruppe als wirtschaft-
licher Eigentümer angesehen werden, da diese oft direkt 
oder indirekt an der Finanzierung des geistigen Eigen-
tums beteiligt ist. Zweitens kommt die Einheit als wirt-
schaftlicher Eigentümer infrage, die das geistige Eigen-
tum nutzt – zum Beispiel als Produzent von Waren oder 
Dienstleistungen unter Verwendung eines Patents. Drit-
ter Akteur könnte die Einheit sein, die das geistige Eigen-
tum erzeugt hat oder über die als Zweckgesellschaft 
Geldströme in Verbindung mit dem geistigen Eigentum 
fließen, beispielsweise in Form von Einnahmen aus der 
Nutzung einer Lizenz.

Für die Bestimmung des wirtschaftlichen Eigentümers 
wurde ein Entscheidungsbaum der Wirtschaftskommis-
sion für Europa der Vereinten Nationen genutzt (UNECE, 
2015). Anhand verschiedener Entscheidungsregeln | 5 
zeigt er auf, wie die entsprechende Buchung in den 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen im jeweiligen 
Entscheidungspfad aussehen könnte. Die Grundlage für 
diesen Prüfschritt bildeten Daten zu grenzüberschreiten-
den Transaktionen der Deutschen Bundesbank, Daten 
zu Forschung und Entwicklung des Stifterverbandes 
für die Deutsche Wissenschaft, Daten des statistischen 
Unternehmensregisters und der Wirtschaftsstatistiken.

Mithilfe des Entscheidungsbaums konnte bei einigen 
multinationalen Unternehmensgruppen für Einheiten mit 
einer klar abgrenzbaren Wirtschaftsaktivität erfolgreich 
der wirtschaftliche Eigentümer an geistigem Eigentum 
festgestellt und die entsprechende statistische Erfas-
sung geprüft werden. Jedoch zeigten die Analysen auch, 
dass im deutschen statistischen System die Datenbasis 
im Bereich Forschung und Entwicklung beziehungsweise 
zu Gütern des geistigen Eigentums für entsprechende 
Einzelfallanalysen beschränkt ist. Bei großen Einheiten 
mit komplexen Beziehungen zu vielen anderen Einheiten 
innerhalb einer multinationalen Unternehmensgruppe 
konnte die korrekte Zuordnung des wirtschaft lichen 
Eigentums daher nur teilweise und nur im direkten 
Kontakt mit der multinationalen Unternehmensgruppe 
geprüft werden. Für die standard mäßige Prüfung dieses 
Aspektes benötigt es im ESS auf der einen Seite einen 
entsprechenden Zugang zu den für die Anwendung des 
Entscheidungsbaums erforderlichen Daten. Auf der 
anderen Seite bedarf es für einen institutionalisierten 
Austausch von Informationen und Daten zwischen euro-
päischen Mitgliedstaaten eines entsprechenden recht-
lichen Rahmens. 

Abschluss der Analysen

Mit Abschluss der Arbeiten im September 2022 konnte für 
insgesamt acht multinationale Unternehmens gruppen, 
an deren Prüfung Deutschland federführend oder als 
Partnerland beteiligt war, ein Änderungsbedarf von VGR-
Daten für die untersuchten Jahre 2018 bis 2021 ermittelt 

 5 Zu diesen Entscheidungsregeln zählt zum Beispiel, ob eine Einheit 
geistiges Eigentum selbst produziert oder ob sie diese Einnahmen 
oder Ausgaben im Zusammenhang mit geistigem Eigentum erhält 
beziehungsweise leistet.
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werden. Die Bruttowertschöpfung und der Außenbeitrag 
waren jeweils um rund 2 Milliarden Euro zu korrigieren. 
Damit bleibt der Korrekturbedarf zum einen weit unter 
der von Eurostat definierten Gering fügigkeitsschwelle 
von 0,1 % des Bruttonationaleinkommens, zum ande-
ren erfordern die Daten keine geänderte Abstimmung 
der Entstehungs- und Verwendungsseite des Brutto-
inlandsprodukts. Die neuen Erkenntnisse haben damit 
weder Einfluss auf das Bruttoinlands produkt noch auf 
das Bruttonationaleinkommen Deutschlands. 

Zudem zeigte sich bei der Bearbeitung des BNE-Vor-
behalts zur Globalisierung im europäischen Vergleich, 
dass die bestehenden Strukturen der Large Cases Unit 
von großem Vorteil waren. Die Large Cases Unit arbei-
tet in standardisierten aufeinander aufbauenden Ana-
lysephasen und übermittelt ihre Erkenntnisse an die 
betroffenen Zuständigkeitsbereiche, also insbesondere 
an die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen und 
die Deutsche Bundesbank (Zahlungsbilanz) (Ahlborn 
und andere, 2021; Hörner und andere, 2022). In einem 
gemeinsamen jährlichen Workshop werden die Auswir-
kungen der LCU-Erkenntnisse auf die Volkswirtschaft-
lichen Gesamtrechnungen und die Zahlungsbilanz dis-
kutiert und bewertet. 

4

Fazit und Ausblick

Der Einsatz von zuverlässigen, vollständigen und EU-weit 
vergleichbaren Quellen und Methoden bei der Ermitt-
lung des Bruttonationaleinkommens bildet die Voraus-
setzung dafür, dass die Beiträge zum EU-Haushalt sich 
für alle Mitgliedstaaten an ihrer jeweiligen wirtschaft-
lichen Leistungsfähigkeit orientieren und nach den Prin-
zipien der Transparenz und Fairness bemessen werden. 
Der Prüfprozess der BNE-Berechnungen bildet hierfür 
ein wichtiges Instrument der EU-Kommission. Neben der 
Qualitätskontrolle deckt der Prüfprozess Handlungsfel-
der auf und stößt Überarbeitungen an. Dies ist insbeson-
dere bei den Auswirkungen von Globalisierungs effekten 
auf die Berechnungen der Volkswirtschaftlichen Gesamt-
rechnungen deutlich geworden. 

Die Prüfungen im Rahmen des Vorbehalts konnten bele-
gen, dass das deutsche statistische System auf nationa-
ler Ebene diese Entwicklungen bereits zu einem hohen 

Maß erfasst. Alle aufgedeckten Korrekturen lagen unter 
der Relevanzschwelle von 0,1 % des Bruttonational-
einkommens. Umstrukturierungen, Unternehmensgrün-
dungen sowie Käufe und Verkäufe von Gesellschaften 
werden im statistischen System weitgehend kohärent 
erfasst und dargestellt. Schwierig wird es dagegen bei 
komplexen Sachverhalten wie grenzüberschreitender 
Lohnveredelung oder Leasing, Zweckgesellschaften oder 
Transaktionen in Bezug zu Gütern des geistigen Eigen-
tums, von welchen auch weitere Mitgliedstaaten betrof-
fen sind. Bei grenzüberschreitendem Leasing zeigte 
sich, dass die Untersuchung gewählter Leasingverein-
barungen sehr zeitintensiv ist und nur eine Zusammen-
arbeit mit anderen europäischen statistischen Ämtern 
und den multinationalen Unternehmensgruppen selbst 
Erfassungslücken bereinigen kann. 

Die Prüfung der korrekten Zuordnung von Rechten an 
geistigem Eigentum veranschaulichte, dass die aktuell 
erhobenen Daten im ESS einerseits nicht ausreichen, 
um tiefergehende Einzelfallanalysen standardmäßig zu 
etablieren. Andererseits erscheint es angesichts der 
aktuellen Landschaft der Unternehmensbesteuerung in 
Deutschland plausibel, dass nur wenige globale Kon-
zerne Vermögenswerte – wie das rechtliche Eigentum an 
Patenten oder Lizenzen – nach Deutschland verlagern 
oder Zweckgesellschaften in Deutschland gründen, um 
Steuern zu sparen. Ganz im Gegenteil ist eher zu erwar-
ten, dass große deutsche multinationale Unternehmens-
gruppen Rechte an geistigem Eigentum in andere Län-
der verlagern. Abschließend zeigte die Bearbeitung des 
BNE-Vorbehalts zur Globalisierung, dass Deutschland 
mit dem Aufbau einer Large Cases Unit den Grundstein 
dafür gelegt hat, Verzerrungen bei den statistischen 
Meldungen von multinationalen Unternehmensgruppen 
frühzeitig festzustellen und entsprechende Folgepro-
zesse einzuleiten. So waren die geschaffenen rechtli-
chen Rahmenbedingungen, die institutionelle Veranke-
rung im Statistischen Bundesamt sowie die entwickelten 
Methoden der Large Cases Unit auch im europäischen 
Vergleich von großem Vorteil bei den durch geführten 
Analysen. Allerdings hat der BNE-Vorbehalt zu Globali-
sierung auch gezeigt, dass es für die erfolgreiche Abbil-
dung grenzüberschreitender Globalisierungs prozesse 
institutioneller Strukturen auf europäischer Ebene 
bedarf, die zum Beispiel einen Mikrodatenaustausch zur 
Klärung von Inkohärenzen ermöglichen. 
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ABKÜRZUNGEN

D Durchschnitt (bei nicht addierfähigen Größen) 

Vj Vierteljahr

Hj Halbjahr

a. n. g. anderweitig nicht genannt

o. a. S. ohne ausgeprägten Schwerpunkt

Mill. Million

Mrd. Milliarde

ZEICHENERKLÄRUNG

– nichts vorhanden

0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts

. Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

. . . Angabe fällt später an

X Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll

I oder — grundsätzliche Änderung innerhalb einer Reihe, die den zeitlichen Vergleich beeinträchtigt

/ keine Angaben, da Zahlenwert nicht sicher genug

( ) Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch relativ unsicher ist

Abweichungen in den Summen ergeben sich durch Runden der Zahlen.

Tiefer gehende Internet-Verlinkungen sind hinterlegt.
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